
 
 

Amtsblatt 
für die Landeshauptstadt 
Magdeburg 
 

 

4. Jahrgang Magdeburg, den 20.01.1994 Nr. 04 
 

 

Satzung über die Erhebung von Kosten im eigenen Wirkungskreis für 
Amtshandlungen des Gesundheitsamtes der Stadt Magdeburg 
 
 
Auf Grund der §§ 1, 2, 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (GVBl LSA 
5.105) vom 11.06.1991 und der §§ 2, 4, 5 Kommunalverfassung vom 17.05.1990 (GVBl I 
1990 S. 253) – jeweils in der z. Z. geltenden Fassung – hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Landeshauptstadt Magdeburg in ihrer Sitzung am 02.12.93 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand und Erhebung von Gebühren 

 
Für Amtshandlungen im Bereich des eigenen Wirkungskreises werden vom Gesundheitsamt 
Magdeburg Gebühren erhoben.  
 
 

§ 2 
Höhe der Gebühren 

 
Für Amtshandlungen des Gesundheitsamtes werden Gebühren nach dem Gebührentarif, der 
zugleich Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben.  
 
 

§ 3 
Gebührenschuldner/innen 

 
Gebührenschuldner/innen ist derjenige/diejenige, der /die zu der Amtshandlung Anlaß 
gegeben hat. Mehrere Gebührenschuldner/innen haften als Gesamtschuldner/innen. 
 
 
 
 
 



§ 4 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Amtshandlung.  
 
 
 

§ 5 
Fälligkeit 

 
Die Gebühr wird mit der Erteilung des Bescheides fällig.  
 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
1. Diese Satzung tritt am Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Magdeburg in 

Kraft. 
 

2. Zugleich tritt die „Satzung über die Erhebung von Kosten für Amtshandlungen des 
Gesundheitsamtes der Stadt Magdeburg  (Gebührenordnung)“ vom 14.08.1991, 
Amtsblatt der Stadt Magdeburg Nr. 11, außer Kraft. 

 
 
 
 
Mieth 
Präsident der Stadt- 
verordnetenversammlung 

Dr. Polte 
Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 
 
Gebührentarif für das Gesundheitsamt 
(Kosten im eigenen Wirkungskreis) 
 
 
Lfd. Nr.  Gegenstand  
 
1. 

 
Nach der Gebührenordnung für Ärzte 
vom 30. Juni 1988 wird für eine  
eingehende, das gewöhnliche Maß 
übersteigende Beratung- ggf. ein- 
schließlich Untersuchung – im Bereich 
der Reise- und Tropenmedizin eine 
pauschale Gebühr von 
erhoben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
11,55 DM 

2. Impfstoffe entsprechend 
Apotheken- 
abgabepreis  

 


